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Regeste

Nichtanhandnahme (Urkundenfälschung usw.), Nichteintreten | Strafprozess

Erwägungen

E. 1
Das Obergericht Zürich trat mit Beschluss vom 30. März 2017 auf eine Beschwerde nicht
ein, weil sie verspätet war. Das Bundesgericht könnte deshalb nur die Frage der
Fristwahrung im kantonalen Beschwerdeverfahren prüfen ( Art. 42 Abs. 2 BGG ). Dazu
äussert sich die Beschwerdeführerin indessen nicht. Ihre Ausführungen betreffen die
materielle Seite der Angelegenheit, mit der sich das Bundesgericht nicht befassen kann. Auf
die Beschwerde ist mangels einer tauglichen Begründung im Verfahren nach Art. 108 BGG
nicht einzutreten.

E. 2
Auf eine Kostenauflage kann ausnahmsweise verzichtet werden.
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